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Editorial 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 Liebe Leserin, lieber Leser 
 
 
 

 
René Mächler 
IIZ-Koordinator 

 Mit dem Jahreswechsel sind zwei für die Zusammenarbeit relevan-
te Bestimmungen in Kraft getreten. Auf schweizerischer Ebene ist 
dies die IVG-Revision 6a und auf kantonaler Ebene die neue IIZ-
Vereinbarung 2012. In der vorliegenden Ausgabe der IIZ-News 
werden Sie darüber kurz in Bild gesetzt und erfahren Weiteres, das 
für die Zusammenarbeit bei den Bemühungen um Arbeitsintegrati-
on relevant sein dürfte. 
 
Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches 2012 und freue mich auf eine 
erspriessliche Zusammenarbeit.  
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Termine 
_____________________________________________________________________________ 
 
Januar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Februar 
 
 
 
 
 
 
 
März 
 
 
 
April  
 
 
 
 
 
 

 
 

1.01.2012 
In Kraft treten der IVG-Revision 6a. Information von 
rund 1500 Firmen im Kanton Schwyz über die Neuerun-
gen der IV durch die IV-Stelle Schwyz (Flyer: Info Ar-
beitgeber; http://www.ahv-iv.info/Arbeitgeber/) 
 
In Kraft treten IIZ-Vereinbarung 2012 
 
9.01.2012 
Vereinsgründung Netzwerk Arbeit Schwyz 
 
 
9.02.2012 
Info-Veranstaltung der IV-Stelle Schwyz für Sozialdiens-
te, Aerztinnnen und Aerzte sowie weitere an der Einglie-
derung Interessierte, Dorfzentrum Einsiedeln; 17.00 – 
19.00 Uhr (Einlass 16.30 Uhr) Anmeldung bis 
30.01.2012 bei alexandra.strueby@aksz.ch  
 
 
6.03.2012 
Treffen Sozialtätige Innerschwyz; SPD Goldau 
 
 
11.04.2012 
Treffen Sozialtätige Ausserschwyz; Spitex Höfe 
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Aktuelles 
_____________________________________________________________________________ 
 
Gemeindevertreter IIZ-
Arbeitsgruppe 

 Roland Rätz, Leiter Soziale Dienste Küssnacht, hat per 
Mitte 2011 seinen Rücktritt als Gemeindevertreter in der 
IIZ-Arbeitsgruppe eingereicht. Er war seit 2004 Mitglied 
dieses IIZ-Gremiums und hat wesentlich zur Ausgestal-
tung und Entwicklung von IIZ im Kanton Schwyz beige-
tragen. Wir danken Roland Rätz an dieser Stelle noch-
mals ganz herzlich für sein Engagement für IIZ in unse-
rem Kanton. Als Gemeindevertreter des innern Kantons-
teils konnte mit Mario Häfliger, Leiter Abteilung Sozia-
les Schwyz, wieder besetzt werden. M. Häfliger nimmt 
per 1.1.2012 in die IIZ-Arbeitsgruppe Einsitz. 
 

Vernehmlassung Teilrevisi-
on des Gesetzes über die 
Sozialhilfe (ShG) – Empfeh-
lung VSZGB 
 

 Am 7. November 2011 fand in Rothenthurm ein Dis-
kussionsforum statt, an dem 42 VertreterInnen der 
Gemeinden und Bezirke teilgenommen haben. Zu Be-
ginn führte Peter Schmid, Leiter Abteilung Soziales, 
Departement des Innern, in die Vorlage ein. An-
schliessend wurde sie diskutiert und empfohlen die 
Teilrevision zu unterstützen. Der VSZGB erhofft sich 
vor allem im Hinblick auf die IIZ eine Stärkung der Po-
sition der Gemeinden. 

   
Regelung Finanzielle Ent-
schädigung für Nichtbei-
tragsgemeinden (IIZ-
Vereinbarung 2012) 
 
 

 Für die sechs die IIZ-Vereinbarung 2012 nicht un-
terzeichnenden Gemeinden gilt folgende Regelung. 
Bei einer Fallanmeldung aus einer dieser Gemeinden 
erkundigt sich die IIZ-Koordinationsstelle, ob die Ge-
meinde bereit ist, den Beitrag für das laufende Jahr zu 
übernehmen. Entscheidet sich die Gemeinde dage-
gen, wird die Gemeinde bei der Fallbearbeitung aus-
geschlossen. 

   
Erhebung Migration  
IV -ALV - Sozialhilfe 

 Als zusätzliche Aufgabe wurde die IIZ-Koordinations-
stelle im vergangenen Jahr mit der Durchführung eine 
jährlichen Erhebung über die Fluktuation von Perso-
nen zwischen den IIZ-Partner-Organisationen IV – 
ALV – Sozialhilfe beauftragt. Die Daten werden halb-
jährlich erhoben und für das gesamte Jahr ausgewertet.  

   
Abgrenzung IIZ-Koordination 
– Case-Management Berufs-
bildung 

 Die Erfahrung der vergangenen Jahre zeigt, dass es 
für Vertreter von IIZ-Mitgliedorganisationen nicht ganz 
klar ist, wann man sich mit einem Fall an die IIZ-
Koordinationsstelle und wann an Case Manage-
ment Berufsbildung wenden soll. Es gilt folgende 
Grundregel. Steht eine erstmalige berufliche Ausbil-
dung bis zum vollendeten 24 Lebensjahr (inkl. Bezüger 
von IV-Leistungen) im Zentrum der Bemühungen oder 
handelt es sich um eine Fallfortführung über die Sek-
Stufe II 
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  hinaus, läuft die Koordination über Case Management 

Berufsbildung. Handelt es sich um eine Erstausbildung 
respektive Umschulung ab 25 Jahren oder steht vor 
allem die Frage der Arbeitsintegration in den ersten 
Arbeitsmarkt im Vordergrund, koordiniert die IIZ-
Koordinationsstelle. Im Zweifelsfall genügt zur Klärung 
der Zuständigkeit ein Telefonat an eine der beiden 
Fachsstellen.  

   
Regelmässige Präsenz der 
IIZ-Koordinationsstelle bei 
den Vereinbarungspartnern 

 Seit Mitte 2011 finden regelmässige Sprechstunden 
in den RAV’s Goldau und Lachen statt. Ziel ist, das 
frühzeitige Erkennen und Anmelden von IIZ-Fällen zu 
fördern. Die IIZ-Koordinationsstelle möchte dieses 
Angebot auf alle Vereinbarungspartner ausweiten. R. 
Mächler steht diesbezüglich seit Ende 2011 mit der IV 
in Kontakt und wird in der 1. Hälfte 2012 auch mit regi-
onalen Vertretern der Gemeinden das Gespräch su-
chen. 

   
Reporting IIZ-Koordinations- 
stelle 2011 

 Das Reporting der IIZ-Koordinationstelle zum vergan-
genen Jahr ist auf der IIZ-Homepage www.sz.ch/iiz 
aufgeschaltet. 

 
 
 
   
Kontakt / Adresse 
_____________________________________________________________________________ 
 
IIZ-Koordination Kanton 
Schwyz 

 IIZ-Koordination Kt. SZ 
René Mächler 
Lückenstrasse 8 
Postfach 1181 
6431 Schwyz 
T 041 819 16 16 
F 041 819 16 29 
Mail iiz@sz.ch 
 
Erreichbar montags bis donnerstags zu Bürozeiten. 
 

IIZ-Homepage Kanton 
Schwyz 
www.sz.ch/iiz 
 

 Allgemeine Informationen zu IIZ, Fall- und Registrie-
rungsanmeldungen (einfache und komplexe) IIZ-Fälle 
 

 


